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Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten alle in der Zeitarbeit tätigen (und alle inte-
ressierten) Firmen unterrichten und zitieren aus diesem Grund einiges aus dem Internet-
Auftritt der Verwaltungs- Berufsgenossenschaft:

Informationen zum Prämienverfahren

Prämienverfahren 2012
2011 hat die VBG im Rahmen einer Pilotphase für die Unternehmen der Zeitarbeit ein 
Prämienverfahren eingeführt, um Anreize für mehr Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz zu geben. Prämien werden erstmalig für das Jahr 2011 gewährt. Diese Pilotphase 
des Prämienverfahrens endet am 31.12.2013.
Die VBG gewährt auch in den Jahren 2012 und 2013 unter bestimmten Bedingungen auf 
Antrag eine Prämie.

Voraussetzung für eine Prämie ist u. a., dass das Unternehmen mindestens drei Jahre 
Mitglied der VBG ist, in diesem Zeitraum die Beiträge fristgerecht gezahlt hat, eine erheb-
lich unterdurchschnittliche Unfallbelastung aufweist und nicht gegen Präventionsauflagen 
oder -richtlinien (insbesondere Unfallverhütungsvorschriften) verstoßen hat.

Beachten Sie: Die Antragsfrist für das Jahr 2012 endet bereits am 31.03.2012.

http://www.vbg.de/imperia/md/content/produkte/beitrag/antragsformularpraemienverfahren2012.pdf

So wird die unterdurchschnittliche Unfallbelastung ermittelt: Die eigene Prämienziffer des 
Unternehmens muss deutlich niedriger sein als die Prämienziffer der Teil-Gefahrtarifstelle 
„Zeitarbeit – Beschäftigte in allen anderen Bereichen“.

Die Prämienziffer für das Prämienjahr 2012 ergibt sich aus dem Verhältnis der bekannt 
gewordenen meldepflichtigen Arbeitsunfälle des Jahres 2011 zu den gemeldeten Entgel-
ten des Jahres 2011.

Prämienverfahren 2013
Für die Prämie für das Jahr 2013 wird erstmals eine bestimmte zusätzliche Maßnahme 
erforderlich.

Bis zum 31.03.2013 ist schriftlich nachzuweisen, dass in dem Unternehmen im gesamten 
Jahr 2012 ein Verfahren zur Dokumentation und Analyse von Unfällen sowie zur Einleitung 
und Überwachung von Korrekturmaßnahmen sichergestellt war.

Die VBG stellt hierfür zwei auf die besonderen Unternehmensverhältnisse anzupassende
Formblätter, die die Mindestanforderungen beschreiben, zur Verfügung. Zum Nachweis 
können auch ggf. bereits vorhandene gleichwertige Unterlagen verwendet werden.

http://www.vbg.de/imperia/md/content/produkte/beitrag/formblaetter_praeventionsmassnahmen_20
13_stand_15112013.pdf



Dezember 2011 Arbeitsschutz 

2 / 2
Information zum 

VBG-Prämienverfahren

© AQ Ingenieurgesellschaft für Arbeitsschutz und QM - www.aq-ing.de

Die Sicherstellung eines solchen Verfahrens kann auch durch ein gültiges Zertifikat der 
VBG über die Erfüllung der Anforderungen an den systematischen und wirksamen Ar-
beitsschutz gemäß dem Leitfaden „AMS – Arbeitsschutz mit System“ belegt werden.

Dies ist insofern sehr interessant, da die bisher von Auftraggebern im SCC-Bereich 
neben SCP akzeptierten Arbeitsschutzzertifikate wie OHSAS, AMS (BG), ILO-OSH 
etc. seit dem 01.07.2011 nicht mehr akzeptiert werden. 
Sicherzustellen ist daher, ob die VBG die Erfüllung der Anforderungen an den sys-
tematischen und wirksamen Arbeitsschutz auch durch ein SCP- Zertifikat anerkennt, 
da ein wesentlicher Bestandteil des SCP auch die Erfassung, Analysen und Maß-
nahmenverfolgung bei Unfällen ist!

Bei der Dokumentation und Analyse von Unfällen sowie der Einleitung und Überwachung 
von Korrekturmaßnahmen sind Ihnen Ihre betreuenden Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
gerne behilflich! 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen

Jürgen Jungnitsch
Geschäftsführer

Für weitere Fragen oder Wünsche stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung 
unter: 

AQ Ingenieurgesellschaft für Arbeitsschutz und QM mbH & Co. KG 
Brandheidestrasse 26  

D-32052 Herford

Fon +49 5221 275020-0
Fax +49 5221 275020-9

zentrale@aq-ing.de
www.aq-ing.de

             


